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Zusammenfassung
Die Entwicklung der Stadtplanung w ar seit jeher au f die bebauten bzw. bebaubaren 

Teile der U m w elt ausgerichtet, ohne die G rün- und Freiflächenplanung in größerem  
M aße zu berücksichtigen. M it zunehmendem U m weltbewußtsein rücken jedoch auch die 
G rün- und Freiflächen stark in das Interesse der Öffentlichkeit. Vom  nur Erhalten des 
Bestandes muß der Weg der Stadtplanung zum planmäßigen Gestalten von G rün- und 
Freiflächen führen. Folgende Forderungen sind daher an die Stad tverw altung zu stellen:

D ie G rün - un d  F re ifläch en p lan u n g  m uß a ls  F ach p lan u n g  an e rk an n t un d  in  d ie  
S ta d tp la n u n g  in te g r ie r t  w erden .
D ie G rün - un d  F re iflächenp lanu ng  m uß in  den R ech tsg run d lagen  d er S tad tp lan u n g  
v e ra n k e r t  w erden .

Ein Rückblick auf die Entwicklung der 
Stadtplanung zeigt, w ie sehr diese jeweils 
auf die bebauten bzw. bebaubaren Teile 
der U m w elt ausgerichtet w ar und wie 
wenig dabei die G rün- und Freiflächen 
eine besondere Bedeutung einnahmen. 
A lle in  die jeweiligen Rechtsgrundlagen der 
Stadtplanung, von den Bauordnungen über 
das Wohnsiedlungsgesetz bis zu dem heute 
im Bundesland Salzburg rechtswirksamen 
Raumordnungsgesetz und vo r allem dem 
Bebauungsgrundlagengesetz, belegen diese 
einseitige Zielsetzung. A n  dieser Einseitig
keit vermochten auch so starke Ström un
gen w ie z. B. die G artenstadtidee wenig 
zu verändern. Dagegen rückten die G rün- 
und Freiflächen mit zunehmendem U m 
weltbewußtsein in der jüngsten Vergangen
heit stark in das Interesse der Ö ffentlich
keit. Je  mehr jeder einzelne Bürger die 
drohenden G efahren hinsichtlich der Um
w elt erkannte, desto mehr nahmen N atur- 
und Landschaftsschutz, Baumschutz wie 
allgemein die Erhaltung von G rün- und 
Freiflächen an Bedeutung in der Ö ffent
lichkeit zu. Vom  nur Erhalten des Bestan
des muß der Weg der Stadtplanung zum  
planm äßigen Gestalten von G rün- und 
Freiflächen führen, weshalb an die S tad t

planung die folgende Forderung zu stellen
ist:

1. Die Grün- und Freiflächenpla
nung muß als Fachplanung anerkannt 
und in die Stadtplanung integriert 
werden.

Im Rahmen der Planungsstellen der grö
ßeren Städte werden eine Reihe von  Fach
planungen mit großem finanziellem und 
personellem A ufw and  betrieben. Das her
vorstechendste Beispiel dafür bildet die 
Verkehrsplanung, sowohl auf der Ebene 
der Erstellung von G eneralverkehrsplänen  
als auch bei verkehrstechnischen D etailp la
nungen. In ähnlichem Um fang werden als 
besondere Fachplanungen sonstige In fra 
strukturplanungen und Siedlungsplanungen 
durchgeführt. Dagegen nimmt der jeweilige 
A u fw an d  fü r die Planung von G rün- und 
Freiflächen eine untergeordnete Bedeutung 
ein. Die Forderung muß daher lauten, die 
G rün- und Freiflächenplanung als Fach
planung vo ll anzuerkennen und in die 
Stadtplanung zu integrieren.

Die Stadtplanung ist in  ihrer A rbeits
methode durch eine Gliederung in ve r
schiedene Planungsebenen gekennzeichnet. 
Dabei ist fü r die langfristige Ebene (P la
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nungsziel 1 5 — 25 Jahre), die Stadtentw ick
lungsplanung, im Bundesland Salzburg  
keine direkte Rechtsgrundlage gegeben, 
während als Rechtsinstrumente fü r die 
m ittelfristige Ebene (Planungsziel 1 0 — 15 
Jahre) der Flächenwidmungsplan und fü r 
die kurzfristige Ebene (Planungsziel 5— 10  
Jahre) der Bebauungsplan im R aum ord
nungsgesetz bzw. Bebauungsgrundlagen
gesetz verankert sind.

Um eine Integration der G rün- und 
Freiflächenplanung als vo llw ertige Fach
planung zu erzielen, ist ihre U ntergliede
rung in folgende Planungsebenen erstre
benswert, und zw ar in die L andsch afts- 
p lan u n g  als der Stadtentwicklungsplanung  
und Flächenwidmungsplanung zugeordnete 
Fachplanung und die G rü n o rd n u n g sp la 
nun g  als in gleichem M aße der Bebauungs
planung zugeordnet.

Für den Inhalt des Landschaftsplanes 
steht die Festlegung von  A rt und M aß der 
G ün- und Freiflächennutzung mit beson
derer Berücksichtigung von deren fu nk
tioneller Zuordnung zu den übrigen F lä
chennutzungen im Vordergrund. A ls über
geordnete Planungsziele sind einerseits die 
Erholungs- und Freiflächenbedürfnisse der 
Bevölkerung und andererseits die nachhal
tige N utzung der natürlichen U m w elt 
maßgebend. Hinsichtlich der Arbeitsm e
thode w ird , übereinstimmend m it der 
Stadtplanung, dem eigentlichen P lanent
w u rf eine Bestandsaufnahme mit entspre
chender Bewertung und eine B edarfspro
gnose vorangehen müssen. Die fü r zusam
menhängende Teilgebiete zu erstellenden 
Grünordnungspläne sollen, aufbauend auf 
den Aussagen des Landschaftsplanes, vo r  
allem die Grünraum gestaltung zum Inhalt 
haben. In den Aussagenumfang der G rün
ordnungspläne müßte die Bepflanzung und 
Reliefgestaltung genauso einbezogen w er
den wie Geh- und W anderwege, Spiel
plätze usw. Besondere Bedeutung kommt 
der Aufstellung von G rünordnungsplänen  
fü r sämtliche Flächen von übergeordnetem  
Landschafts- bzw. Erholungs- und Frei
zeitw ert zu, wie z. B. den Landschafts
schutzgebieten nach dem Naturschutzgesetz.
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Dem fachlichen Aufbau der G rün- und 
Freiflächenplanung kann nur geringer Er
fo lg in der Praxis beschieden sein, wenn  
nicht gleichzeitig ihre Erfordernisse in den 
Rechtsgrundlagen der Stadtplanung berück
sichtigt werden, weshalb die folgende For
derung an den Landesgesetzgeber zu stel
len ist:

2. Die Grün- und Freiflächenpla
nung muß in den Rechtsgrundlagen 
der Stadtplanung verankert werden.

Die Aussagen des Landschaftsplanes 
müßten durch Übernahme in den Flächen
widmungsplan Rechtskraft erlangen kön
nen. D azu bietet das Salzburger R aum ord
nungsgesetz derzeit nur unzureichende 
Möglichkeiten, weshalb vo r allem  der § 16  
(Grünland) im folgenden Sinn zu novel
lieren w äre:

Im V ordergrund fü r eine sinnvolle  
G rün- und Freiflächenplanung steht die 
N otw endigkeit einer k laren Unterschei
dung zwischen G rünland fü r den Gemein
bedarf und sonstigem G rünland. U nter 
die erste Gruppe fa llen  Gebiete fü r Spiel- 
und Sportanlagen, Freibäder, öffentlich zu
gängliche Grünanlagen, Parks, G rünstrei
fen fü r Geh- und W anderwege usw. Um  
auch eine tatsächliche R ealisierbarkeit die
ser fü r die Gemeinschaft notwendigen  
Flächen zu ermöglichen, müßte das P ro 
blem der Erw erbbarkeit durch eine „V or
behaltsflächenregelung“ analog dem Bau
land fü r den G em einbedarf gelöst werden. 
Das Salzburger Raumordnungsgesetz ist in 
Österreich eines der letzten Gesetze, das 
keine Möglichkeit der Vorbehaltsflächen
ausweisung kennt.

Bei den sonstigen Grünlandwidm ungen  
ergibt sich aus der Planungspraxis der Be
d arf an der Kategorie „nicht öffentlich 
zugängliche Grünflächen“. Ihre Ausweisung  
ist erforderlich fü r Flächen, die einerseits 
unbebaut bleiben sollen, andererseits nicht 
als öffentliche Grünflächen (Gemeinbedarf) 
in Frage kommen, aber auch nicht als 
land- und forstw irtschaftlich genutzte F lä
chen ausweisbar sind. A ls Beispiel können 
Schutzstreifen an übergeordneten Straßen
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(Autobahnschutzstreifen), sonstige Schutz
streifen, Grünflächen auf den Stadtbergen 
usw. angeführt werden.

Sind für den Landschaftsplan noch be
schränkte Grundlagen der rechtlichen Ab
sicherung im Salzburger Raumordnungs
gesetz gegeben, so fehlen für die Grünord
nungspläne im Salzburger Bebauungsgrund
lagengesetz jegliche Möglichkeiten. Die ein
seitige Orientierung auf das Bauland geht 
schon aus § 1 des Bebauungsgrundlagen
gesetzes hervor, wo „eine zweckmäßige 
Bebauung im Bauland einer Gemeinde“ als 
Aufgabe des Bebauungsplanes angegeben 
ist. Für die kurzfristige Planungsebene, 
deren Rechtsinstrument der Bebauungsplan 
darstellt, müßte zumindest derselbe Aus
sagenumfang wie in der übergeordneten 
Planungsebene, dem Flächenwidmungsplan, 
möglich sein. Deshalb müßte durch eine

Novellierung des Bebauungsgrundlagenge
setzes einerseits die Beschränkung auf das 
Bauland fallen, andererseits für das Grün
land Aussagen sowohl über die Art der 
Nutzung in Übernahme von Flächenwid
mungsplanung als auch über die Grün
raumgestaltung ermöglicht werden.

Als Zusammenfassung ist der Hinweis 
berechtigt, daß für die Grün- und Frei
flächenplanung die Anerkennung als in die 
Stadtplanung integrierte Fachplanung von 
gleich großer Bedeutung ist w ie die Schaf
fung der notwendigen Rechtsgrundlagen 
durch Novellierung der derzeitigen Raum 
ordnungsgesetze. Die landschaftlichen Qua
litäten und der hohe Erholungs- und Frei
zeitwert der Stadt Salzburg und ihrer Um
gebung rechtfertigen besondere Anstren
gungen in diesem Sinn.

Synopsis
The development of city planning has alw ays been orientated towards built-up areas, 

and areas designated to be built upon, w ithout taking green area and open space p lan
ning rea lly  into consideration. With increasing environmental consciousness, more and 
more public interest is being shown in green areas and open spaces. C ity  planners must 
abandon their policies of merely retaining existing green areas and open spaces, in 
favour of active planning.

The following demands are therefore made on the city adm inistration:
Green area and open space planning must be recognised as departmental planning, 

and as such be integrated into city planning in general.
Green area and open space planning must be established in the legal maxims of city 

planning.
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